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Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Sylvia Kotting-Uhl, Annalena Baerbock, Bärbel Höhn,  
Oliver Krischer, Christian Kühn (Tübingen), Steffi Lemke, Peter Meiwald,  
Dr. Julia Verlinden und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Radiologische Auswirkungen beim Versagen des Reaktordruckbehälters im 
belgischen Atomkraftwerk Tihange 2  

Laut einer aktuellen Studie des Instituts für Sicherheits- und Risikowissenschaf
ten an der Universität für Bodenkultur in Wien könnten die Stadt Aachen und die 
gesamte StädteRegion beim Versagen des Reaktordruckbehälters im belgischen 
Atomkraftwerk Tihange 2 stark verstrahlt und unbewohnbar werden (vgl. Arnold 
et al. 2016: „Mögliche radiologische Auswirkungen eines Versagens des Reak
tordruckbehälters des KKW Tihange 2“). Die Region liegt in einer ungünstigen 
Windrichtung. Deswegen wäre bei einer bestimmten Wetterlage mit einer ver
gleichbaren Situation wie in der 20-Kilometer-Sperrzone rund um das japanische 
Atomkraftwerk Fukushima zu rechnen. Grundlage der Studie waren Daten von 
rund 3 000 repräsentativen Wettersituationen. 
Im Grundmaterial des geschmiedeten Reaktordruckbehälters von Tihange 2 wur
den schon im Jahr 2012 tausende Ultraschallanzeigen bzw. Haarrisse entdeckt. 
Nach mehreren Untersuchungen entschied die belgische Atomaufsicht Federaal 
Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) im Dezember 2015, dass der Reak
tor trotzdem weiterlaufen darf.  
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat sich bereits in mehreren Kleinen 
Anfragen und Anträgen mit dem belgischen Problemmeiler auseinandergesetzt, 
vgl. u. a. Bundestagsdrucksachen 18/9676; 18/7656, 18/7118 und 17/13491.  

Wir fragen die Bundesregierung: 
1. Welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesregierung aus dem Ergebnis der 

o. g. Studie, dass die StädteRegion Aachen aufgrund der meteorologischen 
Verhältnisse bei einer radioaktiven Freisetzung in Tihange im großräumigen 
Belastungsgebiet liegt, und welche Konsequenzen zieht sie daraus (bitte er
läutern)? 

2. Welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesregierung aus dem Ergebnis der 
o. g. Studie, dass die Strahlenbelastungen für die StädteRegion Aachen bei 
ungünstiger Wetterlage vergleichbar mit der Strahlenbelastung innerhalb der 
20-Kilometer-Sperrzone von Fukushima wären, und welche Konsequenzen 
zieht sie daraus (bitte erläutern)?  
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3. Welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesregierung aus dem Ergebnis der 

o. g. Studie, dass bei einem Störfall in Tihange mit anschließendem Versagen 
des Reaktordruckbehälters der Fall eintreten kann, dass die StädteRegion 
Aachen unbewohnbar wird, und welche Konsequenzen zieht sie daraus (bitte 
erläutern)?  

4. Welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesregierung aus dem Ergebnis der 
o. g. Studie, dass bei einem Versagen des Reaktordruckbehälters in Tihange 
2 die voraussichtliche Vorwarnzeit so kurz ist, dass eine kurz- bzw. rechtzei
tige Evakuierung vor dem Eintreffen der radioaktiven Wolke praktisch als 
ausgeschlossen erscheint, und welche Konsequenzen zieht sie daraus, insbe
sondere für den Katastrophenschutz (bitte erläutern)?  

5. Inwiefern hat die Bundesregierung bisher die StädteRegion Aachen bei Fra
gen zu radiologischen Auswirkungen und insbesondere der Planung und 
Umsetzung des Katastrophenschutzes unterstützt, und welche weiteren 
Schritte plant sie (bitte erläutern)? 

6. Hat die Bundesregierung eigene Abschätzungen zu einer möglichen Strah
lenbelastung für die Stadt und die Großregion Aachen im Falle eines Versa
gens des Reaktordruckbehälters von Tihange 2? 

7. Wie beurteilt die Bundesregierung grundlegend die Abschätzungen zur 
Strahlenbelastung in der o. g. Studie?  

8. Wann wird das Deutsch-Belgische Nuklearsicherheitsabkommen aller Vo
raussicht nach offiziell in Kraft treten? 

9. Waren nach Kenntnis der Bundesregierung die Ergebnisse der o. g. Studie 
oder unabhängig davon, ähnliche Szenarien, Bestandteil der Diskussion zum 
Abschluss des Abkommens oder innerhalb der bisherigen ad hoc-Gruppe?  

Berlin, den 13. Dezember 2016 

Katrin Göring-Eckardt, Dr. Anton Hofreiter und Fraktion 
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